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der Abgeordneten Dr. Lichal 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend die verspätete Kündigung des Gebäudes der ehemaligen 

Polizeidirektion Linz 

Während auf der einen Seite der sogenannte Sparerlaß und die damit 

verbundenen einschneidenden Bestimmungen auf dem Personal- bzw. 

Gehaltssektor die Exekutivorgane verunsichert, werden auf der 

anderen Seite im Bereiche des Innenressorts Steuergelder ver­

schwendet. Ein signifikantes Beispiel bietet hiefür die unter­

lassene rechtzeitige Kündigung der aufgelassenen, in der Mozart­

straße 6 - 10 gelegenen Polizeidirektion Linz. 

Obwohl bereits seit Oktober 1981 kein Bediensteter der Polizei 

in dieser alten Polizeidirektion Linz seinen Dienst verrichtet, 

verzögerte das Bundesministerium für Inneres die rechtzeitige 

Vornahme der Kündigung (Kündigungsfrist: 6 Monate), sodaß das 

Gebäude erst im Juni 1982 übergeben werden kann. Dadurch ergeben 

sich beträchtliche Mehrausgaben, zumal allein die monatliche 

Miete S 50.000,-- beträgt. Darüber hinaus muß das Gebäude weiterhin 

rund um die Uhr von Sicherheitswachebeamten bewacht werden, 

woraus eine nicht geringe Anzahl an Oberstunden resultiert. 

Schließlich fallen noch - vermeidbare - Stromkosten in der 

Größenordnung von ca. S 20.000,-- monatlich an. 
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Angesichts dieser Mehrbelastungen muß die verspätet vor­

genommene Kündigung durch das Bundesministerium für Inneres 

unverständlich erscheinen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes­

minister für Inneres folgende 

A n fra g e : 

1. Aus welchen Erwägungen wurde die Kündigung der alten 

Polizeidirektion Linz vom Bundesministerium für Inneres 

unnötig verzögert? 

2. Wann hätte die Kündigung zum frühest möglichen Zeitpunkt 

vorgenommen werden können? 

3. Welche - vermeidbaren - Mehrkosten resultieren aus der 

verspäteten Kündigung insgesamt an 

a) Miete? 

b) Oberstundenentgelt? 

c) Stromkosten? 

d) Sonstigen Kosten? 

4. Wer trägt für die verspätete Kündigung die Verantwortung? 
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